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VERFAHRENS VERMERKE 

Es wird bescheinigt, daß die Flurstücke mit ihren Grenzen und 

Bezeichnungen als Grundlage fUr die geometrischen Festlegungen 

der neuen städtebaulichen Planung mit dem Liegenschaftskataster 

h S d 16.oZ. ;J;fo Ob . ti nac dem tan vom .. .. .. .... " .... "... . erems mmen. 

stattgefunden. 

Gotha, den u.JU~!.2010 

Der Stadtrat hat die Aufstellung der 1 . Änderung des Bebauungs

planes Nr. 16-1A fOrden Dorfkern Uelleben - Teilbereich "Am 

Schumeg", gemäß § 2 Abs. 1 und 3 BauGB in Verbindung mit 

§ 13 BauGB am fl'l:.JJ, .;p:;:t]. beschlossen. 

Der Beschluss wurde am .cZ1?":.c.o?: .~ortsOblich bekanntgemacht. 

>/-\)R1.vG 

Gotha, den "~:J.~ll • ~' . ;; .' ..... . ~ .~ ~ 
-;2 ~ uch 

o 1" ({~ Orgermeister) 

Der Stadtrat hat am CIf.-?!:.,?r;pq den Entwurf zur 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 16-1A fOrden Oorfkem Uelleben - Teilbereich 

"Am Schulweg" mit Begrtlndung und grOnordnerischem Fachbeitrag 

gemäß § 13 Abs . 2. Satz 2 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs . 2 

BauGB beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 

,"".,," ' ..• . J.oI. . tlj':c,'{' k ...... ~ 
<l'". 1 '\ uch 

... Dr r ürgermeister) 

Der Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16-lA tur 

den Dorfl<em Uelleben - Teilbereich "Am Schulweg" , bestehend 

aus Planzeichnung (Teil A) und Texttei l (Teil 8) sowie Begründung 

und grOnordnerischem Fachbeitrag, hat gemäß § 13 Abs. 2, 

Satz 2 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 

vom .0r .. !ß.,.d.o.1.Obis zum 9'!:.o'f: . .?JPzu jedermanns Einsicht 

öffentlich ausgelegen. 

Die öffentliche Auslegung ist am "'§:.9?:.~1q,rtsOblich bekannt

gemacht worden . 

-'t-()$I' IN G ~ 1-
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Gotha , den .1 .. ~:JLJli Zbl0 J:.-, ... .. ~~ Ii.../ 
<5';. 1. '\~ reuch --, 

'f 0 T rbOrgermeister) 

Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom f'l9:.C>J.·.i!91o 
Gelegenheit zur Stellungnahme g.e eben. 

... -'t-~ 
illo~}~.f .... : .4.~ ~ 
<1'". 1 '\~ euch 

'fOT ürgermeister) 

, 6. Juti 
.Gotha, den ...... .. .... .. . 

d h · . Sitz 16 OG.db1D d' Der Sta trat at In seinen ungen am ... .. : ..... ...... .. .. le 

vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit und der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange geprUft. 

Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

()I'ING~ 

Gotha. den '6:. ~~l ~1). ;~ . , ~4.4ItH 
<l'". 1 "'~ reuch V-l 

'fOT G bürget'meistar) 

Der Stadtrat der Stadt Gotha hat in seiner Sitzung 

am lr.:.q;:~ die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16-1A 

tur den Dorfkern Uelleben - Teilbereich RAm SchulwegR gemäß 

§ 10 Abs. , BauGB als Satzung beschlossen . 

Die BegrUndung zur Satzung wurde mit Beschluss des 

Stadtrates vom l4? :.~: . .;!::).~gebilligt. 

'" ~.\) RIIV" ~~ 
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Gotha, den .~:~j Z 1~-" __ __~ . . !~~ 
-10 .,.2 ~-\~ eh. (j 

:6efu, germelster) 

Ausfertigung 

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnensehen Inhaltes 

djeses Bebauungsplanes mit dem Willen des Stadtrates sowie 

die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens 

zur Aufstellung des Bebauungsplanes wird bekundet. 

,6. I 
Gotha, den ..... ... ...... . 

Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 16-1A fOr den Dorfkern Uelleben - Teilbereich "Am Schumeg" 

sowie die Stelle , bei welcher der Bebauungsplan auf Dauer während 

der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann, 

sind arrdP. /li.#:nQ. im Amtsblatt der Stadt Gotha ortsOblich 

bekanntgemacht worden. 

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung 

von Verfahrens- und Formvorschriften (§ 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 und 2 

BauGB) und von Mangeln der Abwägung sowie auf Rechtsfolgen 

(§ 215 Abs . 1 BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und das E~öschen 

von EntschädigungsansprÜchen (§ 44 Abs. 3 Satz' und 2 sowie 

Abs. 4 BauGB) hingewiesen worden. 

Die Satzung ist am~:.~.~in Kraft getreten . 
1'1/1; 
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STADT GOTHA, OT UELLEBEN 
1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES Nr, 16 - 1A 
DORFKERN UELLEBEN; TEILBEREICH "AM SCHULWEG" 
mit integrierter Grünordnung 
M = 1 : 1.000 
Rechtsgrundlagen: 

Baugesetzbuch (BauGB) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
Thüringer Bauordnung (ThOrBO) 
Planzeichenverordnung (PlanzV) 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
ThOringer NatUischutzgesetz (ThOrNatG) 
Umwellverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) 

in der zur Zeit der Auslegung bzw. des Rechtswirksamwerdens des 
Bebauungsplanes gUltigen Fassung. 
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Externe Ausgleichsfläche mit Flu<Stück'bezeichnungen M 12000 
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TEIL A - PLANZEICHNUNG 
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REGELQUERSCHNITT A - A 

Mischverkehrsfläche 

13511 15 -4 00I ---..!I",' If+I"t", 

H o ~I ----4001------t1 SO !
+--------,001-------4 

REGELQUERSCHNITT B - B 

kombinierter 

Fuß-! Radweg 

-lI~~- 245--~1 
+---- 261'---+ 

REGELQUERSCHNITT C - C 

kombinierter 

Fußweg und Fahrbahn 

-I1""fjll-"15'-----3.7S 1511351 
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ZEICHENERKLÄRUNG 

1. Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 BauGB. § 4 (1) und (2) BauNVO 

I e I Allgameines Wohngebiat 

2. Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 SauGB, §§ 16 - 21a BauNVO 

Art der baulichen Nutzung Zahl der oberirdischen Geschosse 

Grundflächenzahl Bauweise - Hausformen 

Dachform 
offene Bauweise Dachneigung 

Traufhöhe O. HN 

Zahl der Voilgeschoße 
II Höchstmaß 

Dachform 

SO Satteldach 

WO Walmdach 

KWO KrOppemalmdach 

Bauweise 

0 offen 

& Einzelhäuser / 
Doppelhäuser 

3_ Bauweise. Bau linien. Baugrenzen § 9 Abs. 1 BauGB, § 22 BauNVO 

Baugrenze 

4. Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 Bau GB 

,.------, 

. ---. 

öffentliche Verkehrsftäche 
besonderer Zweckbestimmung 

private Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung (JViesenweg) 

Straßenbegrenzungslinie 

Fussgängerbereich 

Verkehrsberuhigter Bereich 

Einfahrtsbereich 

Bereich ohne Ein- Ausfahrt 

5. Grünflächen § 9 Abs. 1 Nr. 15 Bl!luGB 

~ GrOnflächen 

o Private GrIlnfläche 

Zweckbestimmung: 

OR Ortsrand - Grtlnfläche zur Einbindung des Ortsrandes in die Landschaft 

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft § 9Abs. 1 Nr. 25 SauGe 

••••••• • • • • ••••••• 

• 
Umgrenzung von Flächen mit Bindungen fOr Bepflanzungen 
und fOr die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern 

Erhaltung: Bäume 

7. Sonstige Planzeichen 

:lLJLJLJL 
::tOClOC 

125 

Flur 1 

.' 
_ 311!()I)-0-

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans 

Mit Leitungsrechten zu Gunsten des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
zu belastende Flächen 

FlurstOcksgrenze; Flurstücksnummer 

Flurgrenze; Flurbezeichnung 

Katastermäßig erfaßter Gebäudebestand 

Katastermäßig nicht erfaßter Gebäudebastand 

Höhenlinienverlauf mit Höhenangaben 

.. ~ 
GOTHA 

Residenzstadt 
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